	Ergänzen Sie diese Muster-BV um Ihre betrieblichen Daten

	Betriebsvereinbarung zur Suchtprävention
zwischen der Firma XXX – vertreten durch XXX –
und dem Betriebsrat YYY – vertreten durch YYY – 

§ 1 Zielsetzung
Ziel dieser Betriebsvereinbarung ist der Schutz und Erhalt der Gesundheit der Beschäftigten, die frühzeitige Unterstützung suchtgefährdeter und suchtkranker Personen sowie die Sicherstellung von Arbeitsfähigkeit und Arbeitssicherheit. Durch gezielte Aufklärung und strukturierte Hilfsangebote soll Suchtmittelmissbrauch reduziert und Hilfe angeboten werden.
§ 2 Geltungsbereich
Diese Vereinbarung gilt in erster Linie für die Bekämpfung der Alkoholsucht. Für andere stoffgebundene und nicht stoffgebundene Suchtformen (z. B. Medikamenten-, Cannabis-, Medien- oder Internetsucht) ist sie entsprechend anwendbar. Sie gilt für alle Beschäftigten der Firma.
Die Regelungen greifen ausschließlich bei suchtbedingtem Fehlverhalten. Im Zweifelsfall entscheidet ein arbeitsmedizinisches Gutachten über den Zusammenhang mit einer Suchterkrankung.
§ 3 Aufklärung und Schulung
Führungskräfte werden regelmäßig (alle 2 Jahre) durch Aufklärungs- und Schulungsmaßnahmen über Suchtgefahren informiert und in das betriebliche Vorgehen eingewiesen. Ziel ist ein einheitlicher, sensibler und kompetenter Umgang mit möglichen Auffälligkeiten. Die Schulung erfolgt durch den Betriebsarzt oder einen externen Anbieter.
§ 4 Vorgehen bei erstmaliger Auffälligkeit
Führungskräfte nehmen eine Schlüsselrolle bei der Früherkennung von Suchtgefährdung ein. Sie sind verpflichtet, aktiv zu beobachten, auffälliges Verhalten anzusprechen und Hilfe anzubieten. Hierfür steht den Führungskräften eine regionale und überregionale Kontaktliste mit Ansprechpartnern zur Verfügung. Gleichzeitig müssen sie bei suchtbedingtem Fehlverhalten konsequent die im Folgenden beschriebene Gesprächsfolge anwenden. 
Die Gesprächskette umfasst 6 Stufen:
1. Gespräch (vertraulich, präventiv)
· Anlass: Auffälligkeiten, Verdacht auf Suchtgefährdung oder Suchterkrankung.
· Gesprächsführung durch die direkte Führungskraft.
· Ziel: Hilfe anbieten, Gespräch dokumentationsfrei führen (lediglich Zeitpunkt wird vermerkt).
2. Gespräch (erneut vertraulich, ohne Dokumentation)
· Bei anhaltenden Auffälligkeiten (nach ca. 4 Wochen).
· Gleiche Beteiligte wie im 1. Gespräch.
· Erneute Unterstützung und Hinweis auf mögliche Konsequenzen. Zeitpunkt wird vermerkt.
	3. Gespräch (formalisiert)
· Beteiligte: Führungskraft, Betriebsratsmitglied, Betriebsarzt/Suchtberater.
· Inhalt: Konkreter Hinweis auf mögliche arbeitsrechtliche Konsequenzen.
· Übergabe einer Liste von Beratungs- und Hilfsangeboten.
· Dieses Gespräch wird dokumentiert; die Niederschrift wird zur Personalakte genommen.
4. Gespräch (Abmahnung)
· Beteiligte wie im 3. Gespräch.
· Bei erneutem Ausbleiben einer positiven Verhaltensänderung (nach weiteren 4 Wochen).
· Inhalt: Schriftliche Abmahnung.
· Erneut Hinweise auf externe Hilfseinrichtungen/Kliniken.
5. Gespräch (zweite Abmahnung)
· Beteiligte: Geschäftsleitung, Führungskraft, Betriebsrat, Betriebsarzt/Suchtberater.
· Der Betroffene wird erneut abgemahnt und zur Annahme eines Hilfsangebots aufgefordert.
6. Gespräch (abschließend)
· Bei weiterer Ablehnung einer therapeutischen Maßnahme nach spätestens 4 Wochen.
· Letztes Gespräch mit Beteiligung der Geschäftsleitung, Führungskraft, Betriebsrat und Betriebsarzt/Suchtberater.
· Wird keine Maßnahme begonnen, kann arbeitsrechtlich (bis hin zur Kündigung) reagiert werden.
§ 5 Vorgehen beim Rückfall
Erleidet ein Beschäftigter nach der Therapie einen Rückfall, wird ein Gespräch ab dem 4. Gespräch geführt.
§ 6 Suchtberatung und Suchthelfer
Der Betriebsarzt übernimmt die Funktion des Suchtberaters im Unternehmen. Dieser kann durch intern geschulte Suchthelfer unterstützt werden. Suchtberater und Suchthelfer unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht.
§ 7 Löschung personenbezogener Daten
Bei nachgewiesener, stabiler Suchtfreiheit (z. B. nach einer erfolgreichen Therapie) werden sämtliche Unterlagen zum Suchtverlauf nach 5 Jahren aus der Personalakte entfernt, sofern kein Rückfall erfolgt ist.
§ 8 Innerbetriebliche Aufklärung
Das Unternehmen verpflichtet sich zu jährlicher Aufklärung über die Risiken und Auswirkungen von Suchtmitteln bzw. dazu, Maßnahmen anzubieten.
§ 9 Schlussbestimmungen
Diese Betriebsvereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft. Sie kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres von beiden Seiten schriftlich gekündigt werden. Im Falle der Kündigung verpflichten sich die Parteien, unverzüglich Verhandlungen über eine neue Vereinbarung aufzunehmen. Bis zum Abschluss einer neuen Vereinbarung gilt diese weiter. 
Datum und Unterschrift
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